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FAQ – häufig gestellte Fragen … 
 

 

Ausbildungsrichtung 
 

Ist ein nachträglicher Wechsel der Ausbildungsrichtung möglich? 

Das MuG beginnt mit dem musischen Profil (Pflichtinstrument, Chor) bereits in der 5. Jgst. 

Vom MuG kann man bis zur 8. Jgst. jederzeit auch in SG oder NTG wechseln – hier sind die 

Fächer alle identisch. Ab der 8. Jgst. differenzieren sich die Ausbildungsrichtungen mit 

Profilfächern, so dass dann ein Wechsel nicht mehr so einfach durchgeführt werden kann. 

 

Musische Ausbildungsrichtung 
Welche Vorkenntnisse benötige ich, wenn ich den musischen Zweig wählen möchte? 

Keine! Es ist lediglich erforderlich, dass in der Grundschule im Fach Musik die Note 2 

erreicht wurde. In Einzelfällen mit entsprechenden, anderweitigen Vorleistungen können 

Kinder auch in das MuG aufgenommen werden. 

 

Wie flexibel bin ich in Bezug auf meine weitere Bildungs-/Berufslaufbahn, wenn ich den 

musischen Zweig wähle? 

In der MuG-Ausbildungsrichtung ist das Erlernen eines Instruments und die Teilnahme an 

den verschiedenen Ensembles bereits ab der 5. Jgst. Pflicht. Musik ist Hauptfach. Alle 

anderen Fächer sind in der Wertigkeit identisch zu SG und NTG.  

 

Das Erlangen der Allgemeinen Hochschulreife ist selbstverständlich auch am MuG möglich. 

Die wenigsten Schüler ergreifen den Weg eines professionellen Musikers. Die Schüler 

ergreifen ebenso wie alle anderen Schüler auch alle möglichen Wege in der Studien- und 

Berufswahl. Am MuG werden allgemeine kulturelle Bildung, Kreativität, Individualität 

integriert und bereichern die Persönlichkeitsentwicklung. 

 

 

Instrumentalunterricht am MuG 

 

Findet der Instrumentalunterricht generell an der Schule statt? 

Grundsätzlich ist der Instrumentalunterricht im Rahmen des rhythmisierten Unterrichts an der 

Schule verpflichtend vorgesehen. In Einzelfällen ist es möglich, Instrumentalunterricht von 

einem Privatlehrer zu erhalten, sofern dieser die entsprechende Befähigung vorweisen kann.  

 

Wo erfahre ich, ob mein Instrument passt oder ich ein anderes benötige, bzw. welches? 

Zur Instrumentenauswahl verweisen wir auf das Informationsblatt „Wahl des 

Pflichtinstruments MuG“. 

Zu Schulbeginn ist es noch nicht unbedingt erforderlich, ein eigenes Instrument zu besitzen! 

Der Bedarf im Vorfeld mit dem fachbetreuer Musik bzw. mit dem enstprechenden 

Instrumentallehrer abgestimmt werden.  

 

 

Fremdsprachen 
 

Welche Fremdsprachen sind möglich? 



Bitte beachten Sie grundlegend o.a. Tabelle zur Wahl der Fremdsprachen. 

Im SG ist das Erlernen einer dritten Fremdsprache Französisch F konstitutiv. Nach E1/L2 

oder L1/E2 ist Französisch als dritte Fremdsprache das Profilfach. 

Drei Fremdsprachen sind auch am MuG und NTG möglich, derzeit mit der 

Fremdsprachenfolge E1/L2 /Fsp oder L1/E2/Fsp mit Französisch Fsp als spätbeginnende 

Fremdsprache in der 11./12./13. Jgst. 

Im NTG ist eine moderne Fremdsprachenfolge (E1-F2) möglich. Hingegen ist (L1-F2) nicht 

möglich, da Englisch verpflichtende Fremdsprache ist.  

 

 

Religionsunterricht 
 

Werden auch Kinder anderer Konfessionen/konfessionslos am SGG aufgenommen und 

kann Ethik als Unterrichtsfach gewählt werden? 

Aufgenommen werden auch Schüler, die anderen Konfessionen angehören oder bekenntnislos 

sind. Die ökumenische Ausrichtung der Schule ist eine wesentliche Dimension der 

Schulkultur.Die herzliche Einladung an alle interessierten Schüler mit anderen Bekenntnissen 

oder auch ohne Bekenntnis ist grundlegend im Leitbild der Schule.  

 

Allerdings ist der Besuch eines konfessionellen Religionsunterrichts für alle Schüler aufgrund 

der kirchlichen Trägerschaft des SGG verpflichtend. Für alle Schüler wird Katholischer bzw. 

Evangelischer Religionsunterricht als Pflichtfach angeboten. Das Unterrichtsfach Ethik wird 

nicht angeboten.  

 

 

Rhythmisierter Ganztag – Mittagsverpflegung, Neigungsgruppen 
 

Neigungsgruppen im Zeitraum des Mittagskorridors 

Die Schüler können aus einer Vielzahl an Neigungsgruppen, die Jahr für Jahr aktualisiert und 

auch an den Interessen der Schüler orientiert werden, auswählen. Die Neigungsgruppen in der 

5./6. Jgst. werden für ein Halbjahr gewählt, zum Halbjahr wird erneut gewählt und verteilt, 

um so auch den vielfältigen Wünschen möglichst gerecht zu werden. 

Die Vielfalt der Angebote über den normalen Unterricht hinaus wird auch in der 7./8. Jgst. 

mit sog. Aktivphasen und mit dem Wahlunterricht ab der 9. Jgst. weitergeführt. 

 

Mittagessen im Zeitraum des Mittagskorridors 

Am Mittagsbuffet werden den Schülern/Schülerinnen täglich verschiedene Speisen zur freien 

Auswahl angeboten. Es werden täglich mehrere Gerichte sowie ein abwechslungsreiches 

Salatbuffet angeboten, täglich frisch zubereitet von den Mitarbeiterinnen der Klosterküche. 

Der Speiseplan wird auch auf der Homepage veröffentlicht.  

Auch die vegetarische Ernährungsform ist hier berücksichtigt.  

Bei Essensunverträglichkeiten wird zur individuellen Abstimmung um Rücksprache gebeten. 

 

Muss mein Kind an der Schule zu Mittag essen? 

Die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen ist am SGG Bestandteil des rhythmisierten 

Ganztags und für alle Schüler verpflichtend. Eine Ausnahme besteht für Schüler mit Wohnort 

Niederalteich, die zum Essen nach Hause gehen könnten. Für diese kann schriftlich ein 

Antrag auf Befreiung an der Schule gestellt werden. 

 

 



Unterichtszeiten 

 

Wie sind die Unterrichtzeiten am SGG? 

Das SGG als Ganztagsymnasium beginnt Montag bis Freitag um 07:45 Uhr mit dem 

Unterricht. Unterrichtsende ist Mo./Di./Do./Fr. um 16:00 Uhr, mittwochs um 12:45 Uhr. Die 

Busse fahren anschließend zeitnah, das SGG ist hier sehr passend in die (Schul-)Buslinien 

eingebunden. 

 

 

Busbeförderung 

 

Wo finde ich detaillierte Informationen zur Busverbindung? 

Fragen zu Haltestellen, Abfahrtszeiten, Umsteigemöglichkeiten sind auf den Homepages der 

RBO (http://www.vld-online.de/)  für Deggendorf bzw. der VLP für Passau (www.vlp-

passau.de) zu finden. 

 

Ist die Schülerbeförderung auch dann kostenlos, wenn ein anderes Gymnasium näher 

am Wohnort liegt? 

Mit Fragen zur Finanzierung der Schülerbeförderung können Sie sich an Ihr jeweiliges 

Wohnsitzlandratsamt wenden. Die Landratsämter sind direkter Ansprechpartner für die 

Eltern.  

Die Entscheidung über die Kostenübernahme obliegt dem Landratsamt des Wohnsitzes des 

Schülers/der Schülerin. Aufgrund der diversen Alleinstellungsmerkmale am SGG (MuG, 

Rhythmisiertes Ganztgasgymnasium im Niederalteicher Modell) sind die Grundlagen für eine 

Kostenübernahme gegeben. Die umliegenden Landratsämter erkennen dieses besondere 

Angebot am SGG an und zeigen sich erfahrungsgemäß sehr kooperativ. 

 

 

Klassenbildung 
 

Kann mein Kind dieselbe Klasse besuchen wie sein Freund/ihre Freundin? 

Bei der Einschreibung können Wünsche angeben werden. Der Wunsch wird bei der 

Klasseneinteilung im Rahmen der schulorganisatorischen Notwendigkeiten 

(Ausbildungsrichtung, Fremdsprachenwahl, …) soweit als möglich berücksichtigt. 

Ein späterer Klassenwechsel ist aufgrund der komplexen Unterrichtsplanung nicht mehr 

vorgesehen. Aus unterschiedlichen Gründen kann im Laufe der Jahre eine neue 

Klassenbildung notwendig sein, so dass sich hier wiederum neue Konstellationen ergeben 

können.  

 

 

Erster Schultag 
 

Wann und wo erfahre ich, was ich vor Schulbeginn an Unterrichtsmaterial benötige, 

bzw. wie der erste Schultag abläuft? 

Rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres erhalten die Eltern der zukünftigen 5.-Klässer ein 

Schreiben mit allen relevanten Informationen zum Schulbeginn. 

 

 

Schulbeiträge bzw. Schulspenden 

http://www.vld-online.de/
http://www.vlp-passau.de/
http://www.vlp-passau.de/


 

Finanzierung der Schule  

Das SGG ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in Trägerschaft der Abtei Niederaltaich. 

Die Finanzierung des Kostenaufwandes in puncto Sachaufwand wie Personalaufwand einer 

Schule ist in Bayern staatlich geregelt. Der Personalaufwand einer sog. „Privatschule“ wird 

im Rahmen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes vom Staat unterstützt, aber nicht vollständig 

übernommen. Damit bleibt allerdings für den Schulträger immer noch eine große finanzielle 

Aufgabe zu bewältigen. Hier leisten die Abtei Niederaltaich, die Diözese Passau zusätzliche 

Unterstützung, ebenso auch der Landkreis Deggendorf. 

Angesichts des Finanzaufwandes ist auch ein wertvoller Beitrag der Eltern erbeten. Letztlich 

der finanzielle Betrag aller Beteiligten - von Staat, Kirche und Eltern - macht es möglich, dass 

das besondere Schulangebot des SGG´s für die Region aufrechterhalten werden kann. Das St.-

Gotthard-Gymnasium stellt mit dem rhythmisierten Ganztagskonzept im Niederalteicher 

Modell ein besonders profiliertes Angebot in der Schullandschaft der Region dar. Herzlichen 

Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Schulbeiträge und Schulspenden 

In Absprache mit dem Finanzamt: Schulbeiträge (in den Jahrgangsstufen 5 – 10: 

Ganztagsschulbeitrag und Mittagessenbeitrag) bzw. die erwarteten Schulspenden (in allen 

Jahrgängen, mit Spendenbescheinigung) 

 

Wohin wende ich mich, wenn ich bedürftig bin und die Schulkosten meine 

Möglichkeiten übersteigen?  
Die Schulbeiträge bzw. die Schulspenden sollen kein Hindernis sein! Unseren Überzeugungen 

gemäß soll generell jedes Kind mit gymnasialer Eignung die Möglichkeit haben, unsere 

Bildungseinrichtung zu besuchen. Bei finanziellen Schwierigkeiten bieten wir ein 

vertrauensvolles Gespräch an, in dem die Möglichkeiten der Unterstützung durch staatliche 

Maßnahmen oder durch den Schulträger Abtei Niederaltaich ausgelotet werden.  

 

Im Falle von Bedürftigkeit können Sie sich vertrauensvoll an die Schulleitung bzw. den 

Schulträger wenden, um eine passende Regelung zu finden.  

 


